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RS OGH 1996/2/27 5Ob1182/95
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 27.02.1996

Norm

ZPO §502 HI2

GBG §32

Rechtssatz

Enthält die Aufsandungserklärung im Pfandbestellungsvertrag die Wendung, es würde in die "Anmerkung der

Einverleibung" des Pfandrechtes für eine bestimmte Darlehensforderung eingewilligt, so liegt es in dem dem

Rechtsanwender eingeräumten und daher das Vorliegen einer erheblichen Rechtsfrage ausschließenden

Beurteilungsspielraum, ob die Bedenken gerechtfertigt sind, daß bei einer solchen Formulierung wirklich in die

Pfandrechtseinverleibung eingewilligt wurde.
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